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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.06.1984

Norm

MRG §30 Abs2 Z16

Rechtssatz

Dieser Kündigungsgrund entspricht dem seinerzeitigen Kündigungsgrund des § 19 Abs 2 Z 4 b MG. Demnach kann er

ebenfalls nur zur Durchsetzung von Verbesserungen im Sinne de § 3 Z 10 StadtErnG herangezogen werden, nicht aber

zur Durchsetzung einer Verbesserung derart, daß der Bestandgegenstand in seiner Lage verändert wird, ohne daß dies

zur Erreichung des aufgezeigten Zweckes unbedingt geboten wäre.
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